
 

 

Beitragsordnung 
 

beschlossen in der Mitgliederversammlung am 29.03.2019 
  
Angepasst zum 1.1.2024, Erhöhung um 2,5%, abgerundet auf 0 in der zweiten Nachkommastelle 
  

passive Mitglieder  
  

   Kinder, Jugendliche und Erwachsene             3,00 € pro Monat  
  

aktive Mitglieder  
     (Klein-)Kinder            8,30 € pro Monat 
     (Gruppen mit wöchentlich 45 Minuten Training) 
 

     Kinder und Jugendliche  
     (Gruppen mit wöchentlich 1 Std. Training)    11,30 € pro Monat         

            

     Gruppenbeitrag Sondergruppen       15,60 € pro Monat     
     (Jugendgruppen mit wöchentlich 1 ½ Std. Training)     
 

     Erwachsene              15,60 € pro Monat  
  

     Familienbeitrag             36,90 € pro Monat  
  
  
1.) Diese Beiträge, mit Ausnahme der Beiträge für die passiven Mitglieder, erhöhen sich jährlich um 3 %. Die Erhöhung 
geschieht automatisch und bedarf nicht der Zustimmung durch die Mitgliederversammlung. Der Vorstand kann die 
Erhöhung durch mehrheitlichen Beschluss für ein oder mehrere Jahre aussetzen, falls die Kassenlage dies zulässt.  
  
2.) Der Familienbeitrag berechtigt den Anmelder, seinen Ehe-/Lebenspartner sowie seine eigenen und angenommen 
Kinder unter 18 Jahren und Kinder während ihrer Ausbildungszeit (maximal bis zum vollendeten 25. Lebensjahr), zur 
beitragsfreien Mitgliedschaft und Teilnahme an den Gruppen des TSC. Aufnahmebeitrag für Neumitglieder 25,40 €.  
  
3.) Gebühren für Kurse und Workshops werden durch den Vorstand festgelegt. Für neue Gruppen wird der 
Mitgliedsbeitrag (Gruppenbeitrag) bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung durch Vorstandsbeschluss 
festgelegt. Die gleichzeitige Teilnahme in mehreren Gruppen ist möglich, berechnet wird einmal der höhere 
Gruppenbeitrag.  
  
4.) Aufnahmegebühr Erwachsene 1 Monatsbeitrag. Kinder kein Aufnahmebeitrag.  
  
Die Zahlungen sind grundsätzlich im Lastschriftverfahren (vierteljährlich) zu entrichten. Die Aufnahmegebühr wird 
ebenfalls per Lastschriftverfahren eingezogen. Kosten die durch nicht eingelöste Lastschriften entstehen, trägt der 
Verursacher.  
Die Beitragsordnung tritt ab 1.7.2019 in Kraft und gilt bis zur erneuten Änderung durch die Mitgliederversammlung. 
 
Diese Beitragsordnung ersetzt die angepasste Beitragsordnung zum 01.01.2022. 


